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Satzung der Stadt Bad Schwartau 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
einschl. der I. Nachtragssatzung vom 19.12.2019 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28. Februar 2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein, Seite 57) und der §§ 1 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10. 
Januar 2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein, Seite 27) wird nach Beschlussfassung 
durch die Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2019 folgende Satzung erlas-
sen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet. 
 

§ 2 
Steuerpflicht 

 
(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb 

aufgenommen hat (Hundehalter). 
 
(2) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamt-

schuldner. 
 

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Kalendermonats, in dem ein Hund in 

einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit 
dem Kalendermonat, in dem der Hund drei Monate alt wird. 

 
(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung ge-

nommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu ver-
steuern. 

 
(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund ab-

geschafft wird, abhanden kommt oder verstirbt. 
 
(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf 

des Kalendermonats, in den der Wegzug fällt; die Steuerpflicht beginnt mit 
dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 

 
(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden 

gekommenen oder verstorbenen versteuerten Hundes einen neuen Hund er-
wirbt, wird dieser mit dem auf den Erwerb folgenden Kalendermonat steuer-
pflichtig. 
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§ 4 

Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich: 
 

     120,00 Euro für den ersten Hund 
     144,00 Euro für den zweiten Hund 
     168,00 Euro für jeden weiteren Hund 

 
(2) Die Steuer für gefährliche Hunde beträgt jährlich 

 
     720,00 Euro für den ersten Hund 
     864,00 Euro für den zweiten Hund 
  1.008,00 Euro für jeden weiteren Hund 

 
(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 8), werden bei der Berech-

nung der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermä-
ßigt wird (§ 6), gelten als erste Hunde. 

 
§ 5 

Gefährliche Hunde 
 
Erhält die Stadt Bad Schwartau einen Hinweis darauf, dass ein Hund 
 

1. einen Menschen gebissen hat, sofern dies nicht zur Verteidigung anläss-
lich einer strafbaren Handlung oder aus dem elementaren Selbsterhal-
tungstrieb des Hundes geschah, 

 
2. außerhalb des befriedeten Besitztums der Hundehalter wiederholt in ge-

fahrdrohender Weise Menschen angesprungen hat oder ein anderes ag-
gressives Verhalten zeigt, das nicht dem elementaren Selbsterhaltungs-
trieb des Hundes entspringt, 

 
3. ein anderes Tier durch Biss geschädigt hat, ohne selbst angegriffen wor-

den zu sein, oder einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artübli-
cher Unterwerfungsgestik gebissen hat oder 

 
4. durch sein Verhalten gezeigt hat, dass er unkontrolliert Tiere hetzt oder 

reißt, 
 
so hat sie den Hinweis zu prüfen. Ergibt die Prüfung nach Satz 1 Tatsachen, die den 
Verdacht rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ausgeht, so stellt die Stadt Bad Schwartau fest, dass der Hund gefährlich ist.   
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§ 6 
Steuerermäßigung 

 
Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das 
Halten von 
 
a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem 

nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen; 
 
b) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder 

von berufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt 
werden; 

 
c) Abgerichteten Hunden, die von Artisten und berufsmäßigen Schaustellern für 

ihre Berufsarbeit benötigt werden; 
 
d) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde ver-

wendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt 
haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als 
zwei Jahre sein. 

 
Eine Ermäßigung der Hundesteuer ist ferner möglich für den ersten Hund, wenn das 
Einkommen der steuerpflichtigen Person bzw. das Familieneinkommen in der Sum-
me die Einkommensgrenzen der Hilfe in besonderen Lebenslagen gemäß § 85 SGB 
XII in der jeweils gültigen Fassung nicht überschreitet. 

 
Die Steuerermäßigung ist vom Hundehalter unter Vorlage entsprechender amtlicher 
Unterlagen zu beantragen und ist im Falle der Bewilligung jeweils für 1 Jahr zu ge-
währen; eine erneute Antragstellung ist erforderlich. 
  

§ 7 
Zwingersteuer 

 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen 

Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, 
wird die Steuer auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der 
Zwinger und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereini-
gung geführten Zucht- und Stammbuch eingetragen sind. 

 
(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten 

wird, die Hälfte der Steuer nach § 4 Absatz 1, jedoch nicht mehr als die Steuer 
für einen ersten und zweiten Hund. Das Halten selbstgezogener Hunde ist 
steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter als sechs Mo-
nate sind. 

 
§ 8 

Steuerbefreiung 
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Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von  
 
(1) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen 

deren Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten wer-
den; 

 
(2) Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Perso-

nen, von bestätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den 
Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderlichen Anzahl; 

 
(3) Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl; 
 
(4) Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivil-

schutzeinheiten gehalten werden; 
 
(5) Hunden, die von wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaft-

lichen Zwecken gehalten werden; 
 
(6) Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorüberge-

hend untergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 
 
(7) Blindenführhunden; 
 
(8) Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen 

unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärzt-
lichen Zeugnisses abhängig gemacht werden. Die Steuerbefreiung ist von der 
Vorlage eines entsprechenden Schwerbehindertenausweises oder eines ent-
sprechenden Feststellungsbescheides nach § 69 SGB IX mit der Zuweisung 
folgender Merkzeichen abhängig: 

 
B:  Notwendigkeit ständiger Begleitung 
Bl:  Blindheit 
aG:  außergewöhnliche Gehbehinderung 
Gl:  gehörlos 
H:  Hilflosigkeit 
 

§ 9 
Allgemeinde Voraussetzung für die Steuerermäßigung 

und die Steuerbefreiung 
 
Steuerermäßigung und Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
 
a. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet 

sind, 
 
b. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei be-

straft ist, 
 
c. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende 

Unterkunftsräume vorhanden sind, 



STADT BAD SCHWARTAU              902 
SAMMLUNG DES ORTSRECHTS           Stand: 01-2020 

 

 
d. in den Fällen des § 7 und § 8 Ziffer 6 ordnungsmäßige Bücher über den Be-

stand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen 
vorgelegt werden. 
 
 
 

§ 10 
Steuerfreiheit 

 
Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet auf-
halten, für die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer 
anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuern. 

 
§ 11 

Meldepflichten 
 
(1) Wer einen Hund oder mehrere Hunde anschafft oder mit einem Hund oder 

mehreren Hunden zuzieht, hat den Hund bzw. die Hunde binnen 14 Tagen bei 
der Stadt Bad Schwartau anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf 
des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt 
im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

 
(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen ab-

zumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung 
Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben. 

 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung 

fort, so hat der Hundehalter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
 
(4) Die Stadt gibt Hundesteuermarken aus, die bei der Abmeldung des Hundes 

wieder abgegeben werden müssen. Die ausgegebenen Hundesteuermarken 
behalten solange ihre Gültigkeit, bis die Stadt Bad Schwartau neue Marken an 
die Hundehalter verteilt. Für den Fall, dass eine Hundesteuermarke verloren 
gegangen ist, muss der Hundehalter den Verlust nach Kenntnis unverzüglich 
der Stadt Bad Schwartau mitteilen und eine Ersatzmarke beantragen. Für die 
Aushändigung von Ersatzhundesteuermarken wird eine Verwaltungsgebühr 
nach der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren erhoben.  Der 
Hundehalter darf Hunde außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten 
Grundbesitzes nur mit der Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Hunde, die 
außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes des Hundehal-
ters ohne gültige Hundesteuermarke und unbeaufsichtigt angetroffen werden, 
können durch Beauftragte der Stadt eingefangen werden. Der Halter eines 
eingefangenen Hundes soll von dem Einfangen des Hundes in Kenntnis ge-
setzt werden. 

 
 

§ 12 
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 
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(1) Die Hundesteuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalen-
derjahr. 

 
(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. 

August und 15. November jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im 
Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steuer für diesen Kalendermonat  

 
 
einen Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts, jedoch frühestens zu 
dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt, zu entrichten. 

 
§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Absatz 2 Nr. 2 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein. 
 
 

§ 14 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Festsetzung der Hundesteuer werden durch die Stadt Bad Schwartau im 

Rahmen dieser Satzung von den Steuerpflichtigen folgende Daten erhoben: 
 

a. Name, Vorname 
b. Anschrift 
c. Name und Anschrift eines evtl. früheren oder nachfolgenden Hundehal-

ters 
d. Bankverbindung im SEPA-Lastschriftverfahren 
e. Rasse des gehaltenen Hundes 

 
(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der 

Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden und werden in 
einem EDV-Programm gespeichert. 

 
(3) Die erfassten und gespeicherten Daten (Name und Anschrift) können im Ein-

zelfall anderen Behörden mitgeteilt werden, wenn diese die Auskunft zur Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten benötigen. Entsprechendes gilt für die Wei-
tergabe der genannten Daten an Dritte, wenn diese zur Durchsetzung von 
Schadensersatzforderungen benötigt werden. Der Auskunftsanspruch ist 
glaubhaft zu machen.  
 

(4) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vor-
schriften des § 3 Landesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 5 und 6 
Datenschutzgrundverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

 
- s. Satzungen und einzelne Nachtragssatzungen gemäß Präambel -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursprungssatzung: 19.11.2015 
Bekanntmachung: 09.12.2015 
In-Kraft-Treten:   01.01.2016 
 
1. Nachtrag:  
Bekanntmachung:  24.12.2019 
In-Kraft-Treten:   01.01.2020 


